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Reform des Gemeinnützigkeitsrechts 
 

Seit jeher betätigen sich private Initiativen und Organisationen auf verschiedenen Gebieten staat-
lichen Wirkens, z. B. Jugendpflege, Gesundheitswesen, Behindertenfürsorge, Umwelt- und Na-
turschutz. Ohne den privaten Altruismus – insbesondere auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege – 
wäre der moderne Wohlfahrtsstaat nicht denkbar. Dies ist seit rund 100 Jahren Anlass und 
Rechtfertigung, privatrechtliche Körperschaften, die gemeinwohlorientierte Zwecke und Ziele ver-
folgen, steuerlich zu begünstigen. Im Laufe der Zeit haben neben der Sozialpolitik zahlreiche wei-
tere Bereiche Eingang in das Verzeichnis der steuerlich zu begünstigenden Zwecke gefunden, 
bei denen nicht Unterstützungs- und Entlastungsfunktion im Vordergrund standen. So wurde z. B. 
kurz vor dem Ersten Weltkrieg der verbandsmäßig organisierte Sport gezielt mit dem Argument 
gefördert, dass damit die Wehrtauglichkeit erhöht werde. Im Rahmen der Reform der Reichsab-
gabenordnung wurde 1977 das Gemeinnützigkeitsrecht des Steueranpassungsgesetzes von 
1934 mit sachlich wenigen Änderungen in die Abgabenordnung (AO) übernommen. Entgegen 
dem Staatsverständnis des entstehenden Wohlfahrtsstaates Anfang des vorletzten Jahrhunderts, 
das den Staatsorganen letztlich die alleinige Definitionsmacht hinsichtlich des allgemeinen Wohls 
zubilligte, ist in den letzten Jahrzehnten eine grundlegende Änderung eingetreten. Es besteht ein 
gesellschaftspolitischer Konsens darüber, dass gemeinwohlorientiertes Handeln bewusst als ein 
unorganisierter Prozess anzusehen ist, für den Steuerung von staatlicher Seite nicht nötig ist oder 
sorgar kontraproduktiv sein kann. 
 
Das Gemeinnützigkeitsrecht schafft die institutionell-rechtlichen Rahmenbedingungen für bürger-
schaftliches Engagement und ist damit gleichzeitig ein Gestaltungselement der Zivilgesellschaft, 
das über eine rein steuerliche Beschreibung des Sachverhaltes hinausreicht. Gefördert und steu-
erlich begünstigt werden der Verzicht auf Eigennutz im Dienste der Allgemeinheit und im Dienste 
des Nächsten, also die selbstlose Förderung des Gemeinwohls, nicht dagegen die individuelle 
Selbstverwirklichung und Geselligkeit in Form kollektiver Freizeitgestaltung.  
 
Die Kritik am bestehenden Recht entzündet sich zum einen daran, dass die theoretische Grund-
lage aus dem Kaiserreich im geltenden Recht fortbestehe. Es werde dem grundlegenden Wandel 
der Funktion der Zivilgesellschaft und ihrer Organisationen zu eigenständigen und gleichrangigen 
Akteuren in der Gesellschaft, deren Aufgaben weit über eine Entlastungs- oder Ergänzungsfunk-
tion für den Staat hinausgehen, nicht mehr gerecht. Zum anderen haben Maßnahmen des Ge-
setz- und Verordnungsgebers in den letzten Jahrzehnten sowie die Rechtsprechung zur Ausle-
gung gemeinnützigkeitsrechtlicher Tatbestände das Recht unübersichtlich und unsystematisch 
gemacht. Von Seiten des gemeinnützigen Sektors wird daher dringender Handlungsbedarf gese-
hen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sollen flexibilisiert, konsolidiert und systematisiert 
und damit der gesellschaftspolitischen Wirklichkeit angepasst werden. 
 
Auf der Basis der Defizitanalyse des Gemeinnützigkeitsrechts sind in den letzten Jahren Reform-
vorschläge für Einzelkorrekturen aus dem gemeinnützigen Sektor, von Wissenschaftlern und von 
der vom Bundestag eingesetzten Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Enga-
gements“ gemacht worden. Hierzu gehören z. B.  
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- die Forderung nach klaren, auch für Laien verständlichen Regelungen, 
- die Überarbeitung und Neuregelung der organisationsrechtlichen, inhaltlichen und verfah-

rensrechtlichen Voraussetzungen für gemeinnützige Körperschaften (z. B. eine Verein-
heitlichung und Zusammenfassung der steuerbegünstigten Zwecke aus §§ 52-54 Abga-
benordnung [AO], eindeutige Verzahnung zwischen begünstigten Zwecken nach der AO 
und dem Spendenabzug),  

- die engagementfreundliche Ausgestaltung der so genannten zeitnahen Mittelverwen-
dungspflicht, die auch dann noch als erfüllt gelten sollte, wenn die Mittel erst im über-
nächsten Kalender- oder Wirtschaftsjahr verausgabt werden,  

- die Erweiterung der Abzugsfähigkeit von Zuwendungen in das Vermögen einer Stiftung, 
- die Überarbeitung der Vorschriften zu den wirtschaftlichen Tätigkeiten einer gemeinnützi-

gen Körperschaft, 
- die Anpassung des deutschen Gemeinnützigkeitsrechts an das EU-Recht, 
- der Abbau von Bürokratie und Verwaltungsvorschriften (z. B. die Vereinfachung von Zu-

wendungsbescheinigungen), sowie 
- die Präzisierung der Haftungsregelungen für ehrenamtliche Vorstände. 

 
Auch die Bundesregierung sieht grundsätzlich einen Handlungsbedarf bei der rechtlichen Aus-
gestaltung des bürgerschaftlichen Engagements. So formuliert der Koalitionsvertrag der Großen 
Koalition unter dem Abschnitt „Bürgergesellschaft stärken“ folgende Reformziele: „Der Staat sollte 
das bürgerschaftliche Engagement durch die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
… stärken. Dazu gehört eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts …“.  
 
Diese Ankündigung zur Stärkung der Bürgergesellschaft ist von den gemeinnützigen Organisati-
onen grundsätzlich begrüßt worden. Sie plädieren jedoch dafür, nicht nur längst überfällige Ein-
zelkorrekturen im bestehenden Recht vorzunehmen. Erstrebenswertes Ziel müsse - auch auf-
grund der Neujustierung der sozialen Sicherungssysteme - vielmehr eine grundlegende gesell-
schaftspolitische Reform des Gemeinnützigkeitsrechts und eine Neugestaltung des rechts- und 
gesellschaftspolitischen Rahmens sein. Diese Neugestaltung könnte z. B. darin bestehen, dass 
die Steuerungsfunktion von Politik und Verwaltung beschränkt und einem gesellschaftspolitischen 
Reformziel untergeordnet wird, in dem das bisherige Paradigma von der „Entlastungs- und Er-
gänzungsfunktion gemeinnütziger Organisationen“ aufgegeben und durch das des „ermöglichen-
den Staates zu Gunsten der Kräfte der Selbstorganisation und Selbstverantwortung der Bürger-
gesellschaft“ ersetzt wird.  
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